
 

 
 

    

 

Aktualisierungsdienst Landesrecht Sachsen 
 

471-4 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) 
 

1. Aktualisierung 2011 (1. Januar 2011) 
 
 
Das Sächsische Straßengesetz wurde durch Art. 30 des Haushaltsbegleitgesetzes 2011/2012 v. 15. De-
zember 2010, SächsGVBl. S. 387, mit Wirkung vom 1. Januar 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 47 Straßenbaubehörden 

(1)-(2) ... 
(3) Obere besondere Straßenbaubehörde ist 

das Landesamt für Straßenbau für Staatsstraßen, 
soweit der Freistaat Sachsen Straßenbaulastträger 
ist, wobei die Unterhaltung und Instandsetzung 
nach § 48 durch die Landkreise und Kreisfreien 
Städte erledigt werden. 

(4) ... 
 
§ 48 Unterhaltung und Instandsetzung der 
Staatsstraßen 

(1) Die Unterhaltung und Instandsetzung der 
Staatsstraßen werden durch die Landkreise und 
Kreisfreien Städte erledigt, soweit dem Freistaat 
Sachsen die Straßenbaulast obliegt. Alle anderen 
Aufgaben des Baulastträgers, insbesondere Pla-
nung, Bau und Erneuerung von Staatsstraßen, 
obliegen dem Landesamt für Straßenbau. 

 
(2) Im Rahmen der Erledigung der Unterhaltung 

und Instandsetzung sind die Landkreise und Kreis-
freien Städte zuständig für Maßnahmen, die der 
Erhaltung der Substanz und des Gebrauchswertes 
der Verkehrsflächen einschließlich der Nebenflä-
chen sowie der Umweltverträglichkeit dienen. Die 
Unterhaltung umfasst zum einen die Maßnahmen 
zur betrieblichen Erhaltung von Verkehrsflächen, 
einschließlich Kontrolle und Wartung. Hierzu zäh-
len insbesondere auch der Winterdienst nach § 9 
Abs. 2 Satz 2 sowie die Erfüllung der Verkehrssi-
cherungspflicht und der verkehrssichernden Auf-
gaben nach § 9 Abs. 1 auf den der Straße be-
nachbarten Grundstücken, sofern der Straßenbau-
lastträger verpflichtet ist. Ausgenommen ist die 
Verkehrssicherung für die Durchführung von Maß-
nahmen, die nach dem Absatz 1 Satz 2 dem Lan-
desamt für Straßenbau obliegen. Die Unterhaltung 
umfasst weiterhin die Maßnahmen zur baulichen 
Unterhaltung von Verkehrsflächen. Hierzu zählen 
bauliche Maßnahmen kleineren Umfangs zur Sub-
stanzerhaltung von Verkehrsflächen, die mit gerin-
gem Aufwand in der Regel sofort nach dem Auftre-

neu 
 
§ 47 Straßenbaubehörden 

(1)-(2) (unverändert) 
(3) Obere besondere Straßenbaubehörde ist 

das Landesamt für Straßenbau und Verkehr für 
Staatsstraßen, soweit der Freistaat Sachsen Stra-
ßenbaulastträger ist, wobei die Unterhaltung und 
Instandsetzung nach § 48 durch die Landkreise 
und Kreisfreien Städte erledigt werden. 

(4) (unverändert) 
 
§ 48 Unterhaltung und Instandsetzung der 
Staatsstraßen 

(1) Die Unterhaltung und Instandsetzung der 
Staatsstraßen werden durch die Landkreise und 
Kreisfreien Städte erledigt, soweit dem Freistaat 
Sachsen die Straßenbaulast obliegt. Alle anderen 
Aufgaben des Baulastträgers, insbesondere Pla-
nung, Bau und Erneuerung von Staatsstraßen, 
obliegen dem Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr. 

(2) Im Rahmen der Erledigung der Unterhaltung 
und Instandsetzung sind die Landkreise und Kreis-
freien Städte zuständig für Maßnahmen, die der 
Erhaltung der Substanz und des Gebrauchswertes 
der Verkehrsflächen einschließlich der Nebenflä-
chen sowie der Umweltverträglichkeit dienen. Die 
Unterhaltung umfasst zum einen die Maßnahmen 
zur betrieblichen Erhaltung von Verkehrsflächen, 
einschließlich Kontrolle und Wartung. Hierzu zäh-
len insbesondere auch der Winterdienst nach § 9 
Abs. 2 Satz 2 sowie die Erfüllung der Verkehrssi-
cherungspflicht und der verkehrssichernden Auf-
gaben nach § 9 Abs. 1 auf den der Straße be-
nachbarten Grundstücken, sofern der Straßenbau-
lastträger verpflichtet ist. Ausgenommen ist die 
Verkehrssicherung für die Durchführung von Maß-
nahmen, die nach dem Absatz 1 Satz 2 dem Lan-
desamt für Straßenbau und Verkehr obliegen. Die 
Unterhaltung umfasst weiterhin die Maßnahmen 
zur baulichen Unterhaltung von Verkehrsflächen. 
Hierzu zählen bauliche Maßnahmen kleineren 
Umfangs zur Substanzerhaltung von Verkehrsflä-
chen, die mit geringem Aufwand in der Regel so-



 

 
 

    

 

ten eines örtlich begrenzten Schadens von Hand 
oder maschinell ausgeführt werden. Die Instand-
setzung umfasst bauliche Maßnahmen zur Sub-
stanzerhaltung oder zur Verbesserung von Ober-
flächeneigenschaften von Verkehrsflächen, die auf 
zusammenhängenden Flächen in der Regel in 
Fahrbahnstreifenbreite bis zu einer Dicke von 4 cm 
ausgeführt werden. Die Erledigung der Aufgaben 
schließt alle notwendigen Vorbereitungs- und Kon-
trolltätigkeiten ein. Hierzu gehören insbesondere 
Beschaffung, Verwahrung, Betrieb und Reparatur 
von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten sowie 
die Unterbringung des Personals und die Lagerung 
aller Materialien, soweit sie zur Erledigung der 
Aufgaben nach diesem Absatz erforderlich sind. 
Ausgenommen von der Übertragung sind die Tun-
nelbetriebseinrichtungen, Fernwirkanlagen und 
Strecken- und Netzbeeinflussungsanlagen. 

 
(3) ... 
(4) Zur Erfüllung der Aufgaben nach den Absät-

zen 1 bis 3 werden den Landkreisen und Kreis-
freien Städten vom Freistaat Sachsen die für die-
sen Zweck veranschlagten Haushaltsmittel aus 
dem Staatshaushalt zur Bewirtschaftung übertra-
gen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt 
nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen 
zum Haushaltsplan des Freistaats Sachsen. Die 
Landkreise und Kreisfreien Städte erbringen 
Nachweise für die zweckgerechte Bewirtschaftung 
der Mittel und erstellen Abrechnungen für die Kos-
tenverteilung des Gemeinschaftsaufwandes nach 
einheitlichen Grundsätzen einschließlich der antei-
ligen Kosten für Fahrzeuge und Geräte gegenüber 
dem Landesamt für Straßenbau. 

(5) ... 
 
§ 49 Straßenaufsicht 

(1)-(4) ... 
(5) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Obere 
allgemeine Straßenaufsichtsbehörde ist die Lan-
desdirektion. Obere besondere Straßenaufsichts-
behörde ist das Landesamt für Straßenbau, 

 
1.-2. ... 

Untere Straßenaufsichtsbehörde ... 
 
§ 50 Behörden nach dem Bundesfernstraßen-
gesetz 

(1) Oberste Landesstraßenbaubehörde ist das 
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Stra-
ßenbaubehörden sind 

1.  das Landesamt für Straßenbau, wobei sich 
die Erledigung der Unterhaltung und In-

fort nach dem Auftreten eines örtlich begrenzten 
Schadens von Hand oder maschinell ausgeführt 
werden. Die Instandsetzung umfasst bauliche 
Maßnahmen zur Substanzerhaltung oder zur Ver-
besserung von Oberflächeneigenschaften von 
Verkehrsflächen, die auf zusammenhängenden 
Flächen in der Regel in Fahrbahnstreifenbreite bis 
zu einer Dicke von 4 cm ausgeführt werden. Die 
Erledigung der Aufgaben schließt alle notwendigen 
Vorbereitungs- und Kontrolltätigkeiten ein. Hierzu 
gehören insbesondere Beschaffung, Verwahrung, 
Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen, Maschi-
nen und Geräten sowie die Unterbringung des 
Personals und die Lagerung aller Materialien, so-
weit sie zur Erledigung der Aufgaben nach diesem 
Absatz erforderlich sind. Ausgenommen von der 
Übertragung sind die Tunnelbetriebseinrichtungen, 
Fernwirkanlagen und Strecken- und Netzbeein-
flussungsanlagen. 

(3) (unverändert) 
(4) Zur Erfüllung der Aufgaben nach den Absät-

zen 1 bis 3 werden den Landkreisen und Kreis-
freien Städten vom Freistaat Sachsen die für die-
sen Zweck veranschlagten Haushaltsmittel aus 
dem Staatshaushalt zur Bewirtschaftung übertra-
gen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt 
nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen 
zum Haushaltsplan des Freistaats Sachsen. Die 
Landkreise und Kreisfreien Städte erbringen 
Nachweise für die zweckgerechte Bewirtschaftung 
der Mittel und erstellen Abrechnungen für die Kos-
tenverteilung des Gemeinschaftsaufwandes nach 
einheitlichen Grundsätzen einschließlich der antei-
ligen Kosten für Fahrzeuge und Geräte gegenüber 
dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. 

(5) (unverändert) 
 
§ 49 Straßenaufsicht 

(1)-(4) (unverändert) 
(5) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Obere 
allgemeine Straßenaufsichtsbehörde ist die Lan-
desdirektion. Obere besondere Straßenaufsichts-
behörde ist das Landesamt für Straßenbau und 
Verkehr, 

1.-2. (unverändert) 
Untere Straßenaufsichtsbehörde (unverändert) 
 
§ 50 Behörden nach dem Bundesfernstraßen-
gesetz 

(1) Oberste Landesstraßenbaubehörde ist das 
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Stra-
ßenbaubehörden sind 

1.  das Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr, wobei sich die Erledigung der Unter-



 

 
 

    

 

standsetzung von Bundesstraßen nach  
§ 50a richtet, 

2.  ... 
(2) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Stra-
ßenaufsichtsbehörde ist 

1.  ... 
2.  das Landesamt für Straßenbau, soweit die 

Aufgabenerledigung nach § 50 a erfolgt, 
 
3.  ... 
(3)-(6) ... 

 
§ 50 a Unterhaltung und Instandsetzung der 
Bundesstraßen 

(1) Die Unterhaltung und Instandsetzung der 
Bundesstraßen wird durch die Landkreise und 
Kreisfreien Städte erledigt, soweit dem Bund die 
Straßenbaulast obliegt. Alle anderen Aufgaben des 
Baulastträgers, insbesondere Planung, Bau und 
Erneuerung von Bundesstraßen, obliegen dem 
Landesamt für Straßenbau. 

(2)-(4) ... 
(5) Zur Erledigung der Aufgaben nach den Ab-

sätzen 1 bis 3 werden den Landkreisen und Kreis-
freien Städten vom Freistaat Sachsen die für die-
sen Zweck veranschlagten Haushaltsmittel aus 
dem Bundeshaushalt zur Bewirtschaftung übertra-
gen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt 
nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen 
zum Haushaltsplan des Bundes. Die Landkreise 
und Kreisfreien Städte erbringen die Nachweise 
über die zweckgerechte Bewirtschaftung der Mittel 
und erstellen Abrechnungen für die Kostenvertei-
lung des Gemeinschaftsaufwandes nach einheitli-
chen Grundsätzen einschließlich der anteiligen 
Kosten für Fahrzeuge und Geräte gegenüber dem 
Landesamt für Straßenbau. 
 

haltung und Instandsetzung von Bundes-
straßen nach § 50a richtet, 

2.  (unverändert) 
(2) Oberste Straßenaufsichtsbehörde ist das 

Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit. Stra-
ßenaufsichtsbehörde ist 

1.  (unverändert) 
2.  das Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, soweit die Aufgabenerledigung nach  
§ 50a erfolgt, 

3.  (unverändert) 
(3)-(6) (unverändert) 

 
§ 50 a Unterhaltung und Instandsetzung der 
Bundesstraßen 

(1) Die Unterhaltung und Instandsetzung der 
Bundesstraßen wird durch die Landkreise und 
Kreisfreien Städte erledigt, soweit dem Bund die 
Straßenbaulast obliegt. Alle anderen Aufgaben des 
Baulastträgers, insbesondere Planung, Bau und 
Erneuerung von Bundesstraßen, obliegen dem 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr. 

(2)-(4) (unverändert) 
(5) Zur Erledigung der Aufgaben nach den Ab-

sätzen 1 bis 3 werden den Landkreisen und Kreis-
freien Städten vom Freistaat Sachsen die für die-
sen Zweck veranschlagten Haushaltsmittel aus 
dem Bundeshaushalt zur Bewirtschaftung übertra-
gen. Die Bereitstellung der Haushaltsmittel erfolgt 
nach Maßgabe der Durchführungsbestimmungen 
zum Haushaltsplan des Bundes. Die Landkreise 
und Kreisfreien Städte erbringen die Nachweise 
über die zweckgerechte Bewirtschaftung der Mittel 
und erstellen Abrechnungen für die Kostenvertei-
lung des Gemeinschaftsaufwandes nach einheitli-
chen Grundsätzen einschließlich der anteiligen 
Kosten für Fahrzeuge und Geräte gegenüber dem 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr. 
 
§ 59 Übergangsvorschrift zu den §§ 47 bis 50a 

(1) Bis zum 31. Dezember 2011 werden die 
Aufgaben der oberen besonderen Straßenbau-
behörde nach § 47 Abs. 3, die anderen Aufga-
ben des Baulastträgers nach § 48 Abs. 1 Satz 2 
und § 50a Abs. 1 Satz 2, die Aufgaben der 
Fachaufsichtsbehörde nach § 49 Abs. 3 Satz 4 
sowie der Straßenaufsichtsbehörde nach § 50 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 von den Straßenbauämtern 
wahrgenommen. 

(2) Die Aufgaben der Straßenbaubehörden 
nach § 50 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 werden bis zum 
31. Dezember 2011 hinsichtlich der Bundesau-
tobahnen vom Autobahnamt Sachsen und hin-
sichtlich der Bundesstraßen von den Straßen-
bauämtern wahrgenommen. 



 

 
 

    

 

(3) Bis zum 31. Dezember 2011 werden die 
Aufgaben der oberen besonderen Straßenauf-
sichtsbehörde nach § 49 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1, 
soweit die Aufgabenerledigung nach § 48 er-
folgt, und nach § 49 Abs. 5 Satz 3 Nr. 2 von den 
Straßenbauämtern wahrgenommen, im Übrigen 
vom Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr. 

(4) Bis zum 31. Dezember 2011 sind Nach-
weise und Abrechnungen nach § 48 Abs. 4  
Satz 3 und § 50a Abs. 5 Satz 3 gegenüber den 
Straßenbauämtern zu erbringen. 
 

 
 


